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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.02.2004

Norm

ZPO §146 Abs2

Rechtssatz

Hat eine Partei wegen eines bestimmten Hindernisses bereits erfolglos einen Fristverlängerungs- oder

Tagsatzungserstreckungsantrag gestellt, dann kann die Berufung auf ein solches Hindernis nicht bereits eingetretene

Säumnisfolgen im Wege der Wiedereinsetzung beseitigen.

Entscheidungstexte

10 Ra 185/03d
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